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Von: WALCHHOFER Christoph  

Gesendet: Montag, 18. März 2013 18:21 

An: 'marktregeln@e-control.at' 

Betreff: AW: Begutachtungsentwurf Novelle zur Gas-Marktmodell-Verordnung 2012/Draft 

amendment of the Gas Market Model Ordinance 2012 

Wichtigkeit: Hoch 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Folgenden nehmen wir als kommerzieller Bilanzgruppenverantwortlicher und Gashändler im LINZ 

AG Konzern Stellung. 

Mit besten Grüßen / Best Regards  

Christoph Walchhofer  

----------------------------------------------------------  
Dipl.-Ing. Christoph Walchhofer MBA  
Prokurist / Authorised Representative  
Bereichsleiter / Division Manager 

 
LINZ STROM GmbH - Energiemanagement  
4021 Linz, Wiener Straße 151  
Tel. +43 732 / 3400 -7367  
Mobil +43 664 / 80340 -7367  
Fax +43 732 / 3400 -15 7367  
E-Mail c.walchhofer@linzag.at  
www http://www.linzag.at  

FN 199533 g des Landesgerichtes Linz  

 

 

mailto:c.walchhofer@linzag.at
http://www.linzag.at/
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Erhöhung der Grenze für Tagesbilanzierer 

Wir begrüßen die Anhebung der Grenze für Tagesbilanzierer auf 10.000 kWh/h. 

 

Strukturierungsbeitrag 

Zu den Erläuterungen Zu § 26 Abs. 6: „Abs. 6: Ergänzende Klarstellung, dass die besonderen 

Bilanzgruppen des Marktgebietsmanagers, des Bilanzgruppenkoordinators und der 

Fernleitungsnetzbetreiber von der Entrichtung des Strukturierungsbeitrages auszunehmen sind, um 

unnötige Systemkosten zu vermeiden.“  

Wir sind der Meinung, dass dieser Strukturierungsbeitrag auch unnötig die Systemkosten für die 

kommerziellen Bilanzgruppen hinauftreiben und ersuchen um Streichung dieser zu Gunsten des 

gesamten Marktes mit allen Kunden bzw. mindestens um Effizienz- und Kostenprüfung des 

systemrelevanten Dienstleisters und maßgebliche Senkung. 

 

Unsymmetrisches 2 Preissystem 

Zu § 32 Abs. 2: „In Satz 2 werden der Aufschlag für bezogene Ausgleichsenergie auf den 

mengengewichteten Durchschnittspreis je Stunde mit zehn Prozent und der Abschlag für gelieferte 

Ausgleichsenergie mit fünf Prozent festgelegt.“ 

Die Maßnahme geht in die richtige Richtung, jedoch ist ein unsymmetrisches 2 Preissystem immer 

unnötig mengen- und kostentreibend, wesentlich besser und marktgerechter war das alte 

symmetrische 1-Preissystem.  Falls es notwendig sein sollte, einer allfälligen  Gefahr von Arbitrage 

entgegenzuwirken, sehen wir ein 1 Preissystem mit progressiver Pönalisierung bei starken 

Abweichungen in die gefährdende Richtung („Preistrichter“) als sinnvoller als ein ineffizientes 2 

Preissystem an, wie sich das im österreichischen Ausgleichsenergiesystem bzgl. Strom seit Jahren 

bewährt hat. 

                                      

Sehr hohe Vorlaufzeiten für Nominierungen 

Wir ersuchen um Überprüfung und Optimierung der Prozesse der systemrelevanten Unternehmen 

im Gasmarkt. 
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Weitere Punkte über die gegenständliche GMMO-VO hinaus: 

Überhöhte Entry Tarife loco Oberkappel im Vergleich zu Baumgarten 

Wir fordern zu Gunsten des gesamten Marktes eine Senkung der Tarife in Oberkappel auf jene in 

Baumgarten und verweisen auf unsere bisherigen Stellungnahmen dazu. 

 

Hohe Handels Fee am VHP / CEGH 

Wir ersuchen um Tätigkeit der Behörde für eine maßgebliche Senkung der überhöhten CEGH 

Gebühren. 

 

 

 

 

 

Von: Emese Rieder [mailto:Emese.Rieder@e-control.at] Im Auftrag von Bernhard Painz 

Gesendet: Freitag, 01. März 2013 11:25 

An: Bernhard Painz 

Cc: Emese Rieder 

Betreff: Begutachtungsentwurf Novelle zur Gas-Marktmodell-Verordnung 2012/Draft amendment of 

the Gas Market Model Ordinance 2012 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Die Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft möchte Sie auf 

den Entwurf zur Novellierung der Gas-Marktmodell-Verordnung 2012 mit den dazugehörigen 

Erläuterungen,  hinweisen, die unter folgendem Link  

 

http://www.e-control.at/de/recht/bundesrecht/entwuerfe  

 

zur Begutachtung veröffentlicht wurden.  

 

Allfällige Stellungnahmen zu den Entwürfen der oben genannten Dokumente sind spätestens bis zum 

18. März 2013 an die E-Mail Adresse marktregeln@e-control.at zu richten.  

 

*****************************  

 

Dear Sir or Madam,  

 

Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft would like to draw 

mailto:Emese.Rieder@e-control.at
http://www.e-control.at/de/recht/bundesrecht/entwuerfe
mailto:marktregeln@e-control.at
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your attention to the draft amendment of the Gas Market Model Ordinance 2012  including the relating 

explanatory notes. These documents are available at  

 

http://www.e-control.at/de/recht/bundesrecht/entwuerfe#gasmarktmodell-vo  

 

for public consultation. Please note that the current version of the documents is only available in 

German.  

 

Please send your comments or reactions to these drafts to marktregeln@e-control.at by 18 March 

2013 at the latest.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen/Best regards 

 

Bernhard Painz  
Leiter Abteilung Gas/Head of Gas Department  

 

 

Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) 

A - 1010 Wien 

Rudolfsplatz 13a 

 

Tel: +43-1-24724-800 

Fax: +43-1-24724-99800 

Email: bernhard.painz@e-control.at 

Web: http:\\www.e-control.at  

 

 

Diese Nachricht und allfällige angehängte Dokumente sind vertraulich und nur für den/die Adressaten bestimmt. Sollte Sie nicht der 

beabsichtigte Adressat sein, ist jede Offenlegung, Weiterleitung oder sonstige Verwendung dieser Information nicht gestattet. In diesem 

Fall bitten wir, den Absender zu verständigen und die Informationen zu vernichten. Für Übermittlungsfehler oder sonstige Irrtümer bei 

Übermittlung besteht keine Haftung.  
This message and any attached files are confidential and intended solely for the adressee(s). Any publication, transmission or other use 

of the information by a person or entily other than the intended adressee is prohibited. If you receive this in error please contact the 

sender and delete the material. The sender does not accept liability for any errors or omissions as a result of the transmission.  

 

http://www.e-control.at/de/recht/bundesrecht/entwuerfe#gasmarktmodell-vo
mailto:marktregeln@e-control.at
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